
Vierte Ordnung zur Änderung der Fachspezifischen Bestimmungen für das 
Fach Erziehungswissenschaft zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen  
an der Westfälischen Wilhelms-Universität innerhalb des Zwei-Fach-Modells 

vom 09.03.2007 
vom 31.10.2011 

 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV. NRW 2006, S. 
474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 
 

Artikel I 
 

Die Fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Erziehungswissenschaft zur Rahmenordnung für die Bacherl-
prüfungen innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 09.03.2007 (AB Uni 09/2007, S. 438 ff.), zuletzt geändert 
durch die Dritte Änderungsordnung vom 14.06.2011 (AB Uni 16/2011, S. 1161), werden wie folgt geändert: 
 
 
Der durch die Dritte Änderungsordnung eingefügte Punkt „Zusatzmodul für das Studium der Erziehungswissen-
schaft mit dem Abschluss Master of Arts“ wird wie folgt neu gefasst: 
 
 

„Zusatzmodul für das Studium der Erziehungswissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts 
 
(1) Studierenden, die im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums die Aufnahme des 
Masterstudienganges Erziehungswissenschaft mit dem Abschluss Master of Arts an der Westfälischen Wil-
helms-Universität anstreben, ist es möglich, bereits während des Bachelorstudiums Vorableistungen aus dem 
Modul M1 „Theorie und Geschichte der Erziehung und Bildung“ gemäß der Prüfungsordnung für das Fach Er-
ziehungswissenschaft im Master of Arts für Studienanfänger ab dem Wintersemester 2007/08 bzw. aus dem 
Modul M1 „Bildung, Kultur, Zivilisation“ gemäß der Prüfungsordnung für den genannten Masterstudiengang für 
Studienanfänger ab dem Wintersemester 2009/10, jeweils vom 07.07.2009, zu erbringen und gegebenenfalls 
das Modul abzuschließen. 
 
(2) Dieses so genannte Zusatzmodul kann nur dann absolviert werden, wenn die/der Studierende lediglich 
noch die Leistungen in den Allgemeinen Studien erbringen und die Bachelorarbeit fertig stellen muss.“ 
 
 
 

Artikel II 
 

1Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster (AB Uni) in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die das Fach Erziehungs-
wissenschaften im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelors gemäß den Fachspezifischen Bestimmungen vom 
09.03.2007 studieren. 
 
  

2274



 
 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Dekans als Vorsitzender des Fachbereichsrats des Fachbereichs 
Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) gem. § 12 Abs. 4 S. 2 Hochschulgesetz 
vom 19.10.2011. 
 
Münster, den 31.10.2011      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Verkün-
dung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 
08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 31.10.2011      Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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